ERLÄUTERUNGEN

zum Arbeitsvertrag ohne Tarifbindung

Präambel

Der hier vorliegende Arbeitsvertrag ist anzuwenden bei fehlender Tarifgebundenheit der Arbeitsvertragsparteien. 

Es sollte grundsätzlich vermieden werden, arbeitsvertragliche Regelungen durch Inbezug-nahme des Manteltarifvertrages für das Hotel- und Gaststättengewerbe im Land Sachsen in diesen Arbeitsvertrag zu übernehmen. Soweit auf einzelne Regelung des Manteltarif-vertrages zurückgegriffen werden soll, sollten diese ausdrücklich ihre Aufnahme in diesen Arbeitsvertrag finden.

Bei Tarifgebundenheit der Vertragsparteien  gilt - unabhängig von den einzelvertraglichen Regelungen - das gesamte Regelwerk des Manteltarifvertrages und des Entgelttarifvertra-ges  als zwischen den Parteien vereinbart.

§ 1 Beginn der Tätigkeit/Probezeit
Zunächst ist hier  zu unterscheiden, ob es sich um einen unbefristeten Arbeitsvertrag handelt oder aber eine Befristung vereinbart werden soll.

Die Vereinbarung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist unproblematisch. 

Bei einem befristeten Arbeitsvertrag sind die Regelungen des am 01.01.2001 in Kraft getretenen Gesetzes über  Teilzeitarbeit  und befristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmungen (TzBfG) zu beachten. Danach ist die Befristung eines Arbeitsvertrages grundsätzlich nur zulässig, wenn sie durch einen sach-lichen Grund gerechtfertigt ist, so u.a. vorübergehender dringender betrieblicher Bedarf, Befristung im Anschluss einer Ausbildung oder des Studiums, Vertretung eines Arbeit-nehmers, z.B. wegen Krankheit, Beurlaubung, Einberufung zum Wehrdienst, Befristung  zur Erprobung.

Ausnahmsweise bedarf der befristete Arbeitsvertrag keines Sachgrundes bis zur Höchst-dauer von zwei Jahren, wobei bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren eine dreimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig ist und sich der neue Vertrag jeweils nahtlos an den alten anschließt.

Zu beachten ist dabei im Besonderen, dass eine sachgrundlose Befristung nicht mehr zulässig ist, wenn bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis zu  einem früheren Zeitpunkt bestanden hat. 

Die zu vereinbarende Dauer der Probezeit sollte maximal sechs Monate betragen.

§ 2 Tätigkeit
Hier ist zu empfehlen, die Tätigkeit so generalisierend wie möglich  im Arbeitsvertrag zu umschreiben, um die Möglichkeit des Direktionsrechtes ausschöpfen zu können.

§ 3 Arbeitszeit
Hinsichtlich der letztendlich zulässigen Höchstarbeitszeit ist auf § 3 S. 1 Arbeitszeitgesetz  hinzuweisen, wonach die werktägliche Arbeitszeit  (alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind) 8 Stunden nicht überschreiten darf, mithin maximal 48 Stunden wöchentlich.

Die Arbeitszeit kann ohne bestimmte Anlässe auf bis zu 10 Stunden täglich verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Bereich Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung Arbeitnehmer auch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden dürfen. § 11 Arbeitszeitgesetz regelt für diese Fälle, dass mindestens 15 Sonn-tage im Jahr beschäftigungsfrei bleiben müssen und im Übrigen Arbeitnehmer, die an einem Sonntag beschäftigt werden, einen Ersatzruhetag zu erhalten haben; gleiches gilt für Feiertagsarbeit.

§ 4 Vergütung
Hier sollte eine Monatsvergütung vereinbart werden. Für den Fall, dass im Einzelnen eine Stundenvergütung erforderlich ist,  müsste dann der Vertrag entsprechend  geändert werden. 

Für den Fall, dass beabsichtigt wird,  Zuschläge für Mehrarbeit, Nacht-, Sonn- und Feier-tagsarbeit zu zahlen, muss insoweit die Vergütungsabrede korrigiert oder unter "Beson-dere Vereinbarungen" die entsprechenden Regelungen aufgenommen werden.

§ 5 Urlaub
Das Bundesurlaubsgesetz regelt einen  Mindesturlaubsanspruch  von 24 Werktagen, wobei als Werktage alle Kalendertage gelten, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

§ 6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Die gesetzlichen Kündigungsfristen ergeben sich aus § 622 BGB. Das Arbeitsverhältnis gemäß § 622 Abs. 1 BGB kann mit einer Frist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats  gekündigt werden.

Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist nach § 622 Abs. 2 BGB, wenn das Arbeitsverhältnis 

1.
 2 Jahre bestanden hat 
- 1 Monat  zum Ende eines Kalendermonats,

2.   
 5 Jahre bestanden hat  
- 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats,

3.
 8 Jahre bestanden hat
- 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats,

4.  
10 Jahre bestanden hat
- 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats,

5.  
12 Jahre bestanden hat
- 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats,

6.  
15 Jahre bestanden hat
- 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats,

7.  
20 Jahre bestanden hat
- 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats,

wobei bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer Zeiten, die vor Vollendung des 

25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt werden.

Die  Vertragsparteien können darüber hinaus vereinbaren, dass die Kündigungsfristen des § 622 Abs. 2 BGB auch für Arbeitnehmerkündigungen gelten sollen.

Darüber hinaus können selbstverständlich auch längere Kündigungsfristen vereinbart werden, wobei jedoch darauf zu achten ist, dass diese für Arbeitnehmer und Arbeitgeber regelmäßig  gleich lang  sein sollten.

§ 8 Erklärungen des AN

Den hier vom AN abzugebenden Erklärungen gehen zulässige Fragestellungen im Zusammenhang mit der Einstellung voraus. Diese muss der Arbeitnehmer wahrheits-gemäß  beantworten, anderenfalls würde dies eine Kündigung nach sich ziehen können. Gegebenenfalls kann auch  der Arbeitsvertrag angefochten werden.

§ 9 Ausschlussfristen

Die Vereinbarung einer Ausschlussfrist erfolgt mit dem Zweck, im Rechtsleben eine möglichst große Sicherheit im Zusammenhang mit der Erhebung von Ansprüchen der Arbeitsvertragsparteien, insbesondere auch des Arbeitnehmers, zu erzielen, um  bezüg-lich solcher Ansprüche schnellstens Klarheit zu schaffen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Ausschlussfristen selbstverständlich auch für Ansprüche des Arbeitgebers, z.B. Schadenersatzansprüche, gelten.

§ 10 Schriftform und Bestand des Vertrages

Neben der Vereinbarung, wonach Änderungen und Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedürfen, sei darauf hingewiesen, dass auch bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag sowie die Befristung von Arbeitsverhältnissen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedürfen.

In Abs. 3 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber vorliegend nicht tarifgebunden ist. Für den Fall, dass bestimmte Regelungen in Betriebs- oder Dienst-vereinbarungen getroffen werden, können diese Vereinbarungen bereits im einzelnen im Arbeitsvertrag aufgezählt werden.

 § 11 Besondere Vereinbarungen 

Hier ist Raum für  besondere arbeitsrechtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien, so z.B. besondere Vergütungsregelungen, Vereinbarungen zur Erhöhung des Urlaubs-anspruches, Vereinbarungen von Zuschlägen für Mehr-, Sonn- und  Feiertagsarbeit, Vereinbarungen für Gewährung von Urlaubsgeld etc.
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